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trages [wie im o. g. Fall] eröffnet worden 
ist. Ein rechtskräftig abgewiesener Antrag 
wird nur berücksichtigt, wenn er mangels 
Masse abgewiesen worden ist [in diesem 
Fall ist der Schuldner als insolvent anzu-
sehen] .
 Nicht ausdrücklich geregelt ist die 
Handhabung bei zurückgenommenen 
Anträgen oder solchen, die als erledigt 
anzusehen sind. Dennoch kann davon 
ausgegangen werden, dass auch ein 
zurückgenommener Antrag ursprünglich 
zulässig und begründet war.
 Als „ungeschriebenes Tatbestands-
merkmal“ des § 139 Abs. 2 InsO ist dabei 
anzuführen, dass sich der Schuldner nach 
dem ersten zulässigen und begründeten 
InsO-Antrag wirtschaftlich nicht mehr 

erholt hat. Andernfalls könnte die Insol-
venzanfechtung noch auf Grundlage 
vieler Jahre zurückliegender, ursprünglich 
zulässiger und begründeter Anträge er-
folgen. Die Anfechtungszeiträume würden 
damit in unangemessener Weise erweitert 
werden.

In Bezug auf die Praxis werden die so 
genannten „Druckanträge“ einzelner Gläu-
biger interessant. Dies sind in Eigenini-
tiative gestellte Anträge von Gläubigern, 
die eine berechtigte Annahme der Zah-
lungsunfähigkeit eines Schuldners vor-
weisen können – ein gängiges Mittel etwa 
von Krankenkassen. Sie sollen den Schuld-

ner noch zu einer Zahlung bewegen und 
werden bei einer positiven Reaktion oftmals 
stillschweigend zurückgenommen.
 Die Vorschrift des § 139 InsO zur Be-
rechnung der Fristen vor dem Eröffnungs-
antrag führt indes dazu, dass diese 
„Druckanträge“ nicht mehr folgenlos blei-
ben und zu den oben beschriebenen in-
solvenzanfechtungsrechtlichen Konse-
quenzen führen.
 Es bleibt abzuwarten, ob die InsO-
Verwalter die Anfechtung auf zurücklie-
gende Anträge ausweiten, oder ob der 
geschilderte Fall – auch aufgrund des 
damit verbundenen Aufwands für den 
Verwalter selbst – die Ausnahme bleibt. 
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Bislang findet die Verordnung Nr. 
44/ 2001 über die gerichtliche Zu-
ständigkeit und die Anerkennung 
sowie Vollstreckung von Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssach-
en Anwendung. Danach kann die 
Zwangsvollstreckung in einem EU-
Mitgliedsstaat erst dann eingeleitet 
werden, wenn der Titel durch ein so 
genanntes Vollstreckbarerklärungs-
verfahren (Exequaturverfahren) in 
seiner rechtlichen Wirkung auf den 
betreffenden Mitgliedsstaat ausge-
dehnt wurde.
 Für Titel über unbestrittene Geldfor-
derungen schafft die neue Verordnung 
das Vollstreckbarerklärungsverfahren ab. 

Gläubiger können sich dann direkt an die 
zuständigen Vollstreckungsorgane der 
Mitgliedsstaaten wenden. Die Manifes-
tierung verfahrensrechtlicher Mindest-
standards für das gerichtliche Erkennt-
nisverfahren macht diese Vereinfachung 
möglich.

Mit der Verordnung Nr. 805/ 2004 wird 
der Europäische Vollstreckungstitel in 
allen EU-Mitgliedsstaaten eingeführt. Sie 
gilt für gerichtliche Entscheidungen, wo-
bei irrelevant ist, ob es sich um Urteile, 
Beschlüsse oder Bescheide handelt. Dazu 
zählen neben Urteilen und Kostenfest-

setzungsbeschlüssen auch Vollstreckungs-
bescheide. Außerdem ist sie auch für 
gerichtliche Vergleiche oder öffentliche 
Urkunden – soweit sie Forderungen über 
eine bestimmte Geldsumme und ihre 
Fälligkeit betreffen – maßgeblich.
 Eine Beschränkung gibt es allerdings: 
Die neue Verordnung ist ausschließlich 
auf unbestrittene Forderungen anwend-
bar. Dazu zählen:
 • Fälle, in denen der Schuldner bei der 
  Schaffung des Titels aktiv mitgewirkt 
  hat, z. B. wenn er im Gerichtsverfah-
  ren oder in einer öffentlichen Urkunde 
  der Forderung durch Anerkennung 
  oder Vergleich zugestimmt hat. 
 • Vollstreckbare notarielle Urkunden und R
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Und in der Praxis?

Schneller vollstrecken:
Mit dem Europäischen Vollstreckungstitel
Forderungen gegen Schuldner aus anderen Mitgliedsländern der EU eintreiben? 
Ab dem 21. Oktober 2005 wird dies für Gläubiger einfacher! Das Europäische Parlament 
und der Europäische Rat haben bereits am 21. April 2004 mit der Verordnung Nr. 805/ 2004 
die Einführung des Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen 
beschlossen.
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  vor allem Unterhaltsurkunden, die vor
  den Jugendämtern errichtet wurden. 
 • Fälle, in denen der Schuldner während 
  des streitigen Verfahrens nicht wider-
  sprochen hat, bzw. vor Gericht säumig 
  war. Hat der Schuldner in einem Mahn-
  verfahren weder Widerspruch noch 
  Einspruch eingelegt, gilt dasselbe.
Damit in einem anderen EU-Mitgliedsstaat 
vollstreckt werden kann, muss das Aus-
gangsgericht oder die Ausgangsbehörde 
die Titulierung als Europäischen Vollstre-
ckungstitel auf Antrag des Gläubigers im 
Ursprungsmitgliedsstaat bestätigen. Da-
für gibt es eigens im Anhang I der Verord-
nung ein Formblatt. 
 Die gerichtliche Entscheidung wird als 
Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt, 
wenn sie im Ursprungsstaat vollstreckbar 
ist, nicht im Widerspruch zu den Zustän-
digkeitsregeln steht und es sich um eine 
unbestrittene Forderung handelt. Sie wird 
ebenfalls als Europäischer Vollstreckungs-
titel bestätigt, wenn eine unbestrittene 
Forderung unterstellt werden kann, weil 
Mindestvorschriften für die Zustellung 
eingehalten wurden. Dies ist der Fall, 
wenn:
 • dem Schuldner das verfahrenseinlei-
  tende Schriftstück oder ein gleichwer-
  tiges Schriftstück persönlich zugestellt 
  wurde und er den Empfang bestätigt 
  hat.
 • er über die genaue Bezeichnung der 
  Parteien, die Höhe und den Grund der 
  Forderung sowie die genaue Bezeich-
  nung der geforderten Zinsen informiert 
  und über die Folgen des Nichtbestrei-
  tens und des Nichterscheinens belehrt 
  wurde.

 

Für die Vollstreckung im ausländischen 
EU-Staat gilt das Recht des Vollstre-
ckungsstaates. Darüber hinaus müssen 
Antragsteller dort die zu vollstreckende 
Entscheidung, die selbst nicht mit einer 
Vollstreckungsklausel versehen sein muss, 
und die Bestätigung als Europäischer 
Vollstreckungstitel vorlegen.

Zwar steht dem Schuldner gegen die Be-
stätigung als Europäischer Vollstreckungs-
titel kein Rechtsbehelf zur Verfügung, da 
sich sonst die Beschleunigungswirkung 
der Verordnung nicht entfalten könnte, 
dennoch kann er im Vollstreckungsstaat 
gegen die Vollstreckung Einspruch erhe-
ben. Und zwar dann, wenn die als Euro-
päischer Vollstreckungstitel bestätigte 
Entscheidung mit einer früher ergangenen 
Entscheidung aus einem anderen Mit-
gliedsstaat oder einem Drittstaat unver-
einbar ist, weil sie zwischen denselben 
Parteien erging und selbst schon voll-
streckbar ist und die Unvereinbarkeit im 
Ursprungsmitgliedsstaat nicht geltend 
gemacht werden konnte. Unter dieser 
Voraussetzung kann der Schuldner einen 
Antrag auf Verweigerung der Vollstreckung 
stellen. Außerdem besteht für ihn die 
Möglichkeit, im Vollstreckungsstaat einen 
Antrag auf Aussetzung oder Beschränkung 
der Vollstreckung zu stellen, wenn er im 
Ursprungsstaat einen Rechtsbehelf gegen 
die als Europäischer Vollstreckungstitel 
bestätigte Entscheidung eingelegt hat 
oder Wiedereinsetzung beantragt hat.

Die Bedeutung dieser neuen Verordnung 
liegt nicht allein in der Schaffung eines 
einheitlichen Rechtsraumes. Sie demons-
triert außerdem das Grundvertrauen der 
Mitgliedsstaaten in die Rechtspflege ihrer 
Partner. 
 Zusammen mit dem geplanten Euro-
päischen Mahnverfahren wird der Euro-
päische Vollstreckungstitel die Vollstre-
ckung grenzüberschreitender Forderun-
gen spürbar beschleunigen. Denn wenn 
es möglich ist, aus einem deutschen Voll-
streckungsbescheid, der als Europäischer 
Vollstreckungstitel bestätigt wurde, in den 
Niederlanden ohne weitere Zwischen-
schritte aus dortigem Schuldnervermögen 
zu vollstrecken, dürfte dies auch einen 
positiven Einfluss auf die Zahlungsmoral 
der Schuldner haben. Auch die Liquidität 
gerade kleiner und mittlerer Unternehmen 
mit grenzüberschreitendem Geschäfts-
radius könnte so gesichert werden.
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Vollstreckung

Einspruchsmöglichkeiten 
der Schuldner Fazit

Mehr Rechtssicherheit in Europa: Der Europäische Vollstreckungstitel vereinfacht es, Forderungen gegen Schuldner aus anderen 

Mitgliedsstaaten der EU einzutreiben.




